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Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Heilbronn vom 13.02.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten. 

Â 

Â 

Tatbestand

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung
streitig. 

Der 1960 in der T Republik geborene KlÃ¤ger absolvierte keine Berufsausbildung
und erlangte keine berufliche Qualifikation. Er zog 1977 in die Bundesrepublik
Deutschland zu. Zuletzt war er versicherungspflichtig als BetonsÃ¤ger bzw -bohrer
beschÃ¤ftigt. In der Zeit vom 23.01.2016 bis zum 18.10.2018 bezog der KlÃ¤ger
Kranken-, Arbeitslosen- bzw Ã�bergangsgeld. Aktuell steht er im Bezug von
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ArbeitslosengeldÂ II. Das Landratsamt Heilbronn stellte bei dem KlÃ¤ger fÃ¼r die
Zeit ab 26.10.2017 einen Grad der Behinderung in HÃ¶he von 50 fest. 

In der Zeit vom 12.02.2016 bis zum 03.03.2016 absolvierte der KlÃ¤ger eine
ganztÃ¤gige ambulante Rehabilitation in der Rehabilitationseinrichtung M in U, aus
der er arbeitsunfÃ¤hig fÃ¼r seine letzte TÃ¤tigkeit als Betonschneider und mit
einem LeistungsvermÃ¶gen von sechs Stunden und mehr fÃ¼r mittelschwere
kÃ¶rperliche Arbeiten, stÃ¤ndig im Stehen, Gehen oder Sitzen (Ausschluss von
TÃ¤tigkeiten, die die volle Kraftentwicklung der rechten Hand benÃ¶tigen, mit
diadochokinetischen Bewegungsmustern, unter Einfluss von KÃ¤lte, NÃ¤sse und
Zugluft) entlassen wurde. Der Leitende J diagnostizierte im Entlassbericht vom
11.03.2016 einen Belastungsschmerz der rechten Hand/des Handgelenks bei
radiokarpaler Handgelenksarthrose rechts, eine knÃ¶chern konsolidierte
Mittelgliedfraktur rechts am 22.10.2015, eine Ulnar-Plusvariante rechts sowie einen
Diabetes mellitus TypÂ II. 

Am 27.10.2016 beantragte der KlÃ¤ger bei der Beklagten erstmalig Rente wegen
Erwerbsminderung. Die Beklagte veranlasste eine sozialmedizinische Begutachtung
des KlÃ¤gers. Der Internist und Sozialmediziner B2 gelangte in seinem Gutachten
vom 28.12.2016 â�� unter BerÃ¼cksichtigung der Diagnosen: Handgelenksarthrose
rechts, leichte bis mittelgradige FunktionseinschrÃ¤nkung, kein Reizzustand,
Impingementsyndrom linke Schulter, Zustand nach arthroskopischer subacromialer
Dekompression Oktober 2016, gut mittelgradige FunktionseinschrÃ¤nkung, und
Diabetes mellitus, unter oraler Medikation unzureichend eingestellt, ohne
Folgenerkrankung â�� zu der EinschÃ¤tzung, dass der KlÃ¤ger seine letzte
TÃ¤tigkeit als BetonsÃ¤ger noch unter drei Stunden, jedoch leichte bis
mittelschwere TÃ¤tigkeiten Ã¼berwiegend im Stehen, Gehen oder Sitzen in FrÃ¼h-
und SpÃ¤tschicht (Ausschluss von Heben, Tragen und Bewegen von schweren
Lasten, Ã�berkopfarbeiten, Arbeiten mit besonderem Zeitdruck) sechs Stunden und
mehr verrichten kÃ¶nne. Daraufhin lehnte die Beklagte den Rentenantrag mit
Bescheid vom 04.01.2017 ab.

In der Zeit vom 25.09.2017 bis zum 18.10.2017 absolvierte der KlÃ¤ger eine
weitere ganztÃ¤gige ambulante Rehabilitation im SRH G B, aus der er
arbeitsunfÃ¤hig entlassen wurde. Der P diagnostizierte im Entlassbericht vom
23.10.2017 eine therapieresistente Cervikobrachialgie links und Cervikocephalgie
bei NPP C6/7 rechts, eine Lumboischialgie links bei Osteochondrose und
Protrusionen sowie Spondylarthrose L3 bis S1, eine chronische SchmerzstÃ¶rung
mit somatischen und psychischen Faktoren, einen Zustand nach arthroskopischer
Dekompression der Schulter links am 07.10.2016, einen Zustand nach Thoraktomie
1981 bei TBC, einen Diabetes mellitus, eine arterielle Hypertonie sowie eine
Prostatahyperplasie. Die letzte berufliche TÃ¤tigkeit als Betonbohrer kÃ¶nne er nur
noch unter drei Stunden verrichten. Leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten
Ã¼berwiegend im Stehen, Gehen und Sitzen seien sechs Stunden und mehr
mÃ¶glich. Ausgeschlossen seien Arbeiten mit Zwangshaltungen der WirbelsÃ¤ule,
Ã¼berwiegenden StoÃ�- und ErschÃ¼tterungsbelastungen, regelmÃ¤Ã�igem
Ersteigen von Leitern und GerÃ¼sten, hÃ¤ufig anfallenden gewichtsbelastenden
ArmhebetÃ¤tigkeiten, KopfrÃ¼ckneigung und endgradig maximaler Kopfrotation,
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dauerhaften Kopfzwangshaltungen, kraftvollem Zupacken und regelmÃ¤Ã�igem
Armvorhalt sowie unter Einwirkung von NÃ¤sse, KÃ¤lte und Zugluft.

Am 29.03.2018 beantragte der KlÃ¤ger bei der Beklagten erneut Rente wegen
Erwerbsminderung. In der Anlage zum Rentenantrag zur Feststellung der
Erwerbsminderung vom 29.03.2018 gab er an, dass er sich wegen Depressionen,
SchlafstÃ¶rungen, Stimmungsschwankungen, Problemen der linken Schulter,
Beschwerden nach dem Unfall der rechten Hand, des Bewegungsapparates,
Bluthochdruck, Herzbeschwerden, Diabetes mellitus, chronischen
SchmerzstÃ¶rungen und Atemproblemen seit Herbst 2015 fÃ¼r erwerbsgemindert
halte. Er legte ein Attest des A vom 09.11.2017 vor, wonach der KlÃ¤ger aufgrund
persistierender Schmerzsymptomatik die berufliche TÃ¤tigkeit als Betonbohrer nicht
mehr ausfÃ¼hren kÃ¶nne. Die Beklagte lehnte den Rentenantrag mit Bescheid vom
05.06.2018 ab, weil die medizinischen Voraussetzungen nicht vorlÃ¤gen. Den
Widerspruch des KlÃ¤gers wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom
10.10.2018 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. 

Dagegen hat der KlÃ¤ger am 14.11.2018 Klage zum Sozialgericht Heilbronn (SG)
erhoben. Er â�� der KlÃ¤ger â�� sei multimorbide. Er kÃ¶nne seinen Beruf als
Betonbauer nicht mehr ausÃ¼ben. Es bestehe auch kein RestleistungsvermÃ¶gen
fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten bis zu sechs Stunden. 

Das SG hat die behandelnden Ã�rzte des KlÃ¤gers schriftlich als sachverstÃ¤ndige
Zeugen einvernommen. Der W hat mit Schreiben vom 18.04.2019 mitgeteilt, dass
bei dem KlÃ¤ger eine arterielle Hypertonie und eine Aorteninsuffizienz vorlÃ¤gen,
die jedoch keine zusÃ¤tzliche Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit bedingten. Die fÃ¼r
das berufliche LeistungsvermÃ¶gen relevanten Diagnosen lÃ¤gen auf
orthopÃ¤dischem Fachgebiet. Der B1 hat unter dem 24.04.2019 Ã¼ber eine
einmalige Vorstellung des KlÃ¤gers im Juli 2018 berichtet. Das fÃ¼r die Beurteilung
der beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers maÃ�gebende Leiden bestehe
nicht auf HNO-Fachgebiet. Der K hat mit Schreiben vom 17.04.2019 ausgefÃ¼hrt,
dass sich der KlÃ¤ger seit Dezember 2015 in seiner regelmÃ¤Ã�igen ambulanten
Behandlung aufgrund der Diagnose einer schweren depressiven Episode ohne
psychotische Symptome und einer anhaltenden SchmerzstÃ¶rung befinde. Die
psychopharmakologische Behandlung erfolge mit dem Antidepressivum Citalopram
30Â mg und dem Antipsychotikum Resperidon 1Â mg. Das LeistungsvermÃ¶gen
solle nach einer psychosomatischen Rehabilitationsbehandlung mit
orthopÃ¤dischem/psychosomatischem Schwerpunkt und aus der Prognose dieser
Behandlung eingeschÃ¤tzt werden. Der S hat unter dem 23.04.2019 Ã¼ber noch
keine CPAP-therapiepflichtige Schlafapnoe sowie eine mÃ¤Ã�ige restriktive
VentilationsstÃ¶rung berichtet und eine Gewichtsreduktion empfohlen. Er hat sich
der LeistungseinschÃ¤tzung des B2 angeschlossen. Der L hat mit Schreiben vom
25.05.2019 die Auffassung vertreten, dass fÃ¼r den allgemeinen Arbeitsmarkt eine
LeistungsfÃ¤higkeit von unter drei Stunden tÃ¤glich bestehe. Bei dem KlÃ¤ger liege
eine ausgeprÃ¤gte depressive Symptomatik mit Antriebslosigkeit, SchlafstÃ¶rung
und GrÃ¼belzwang vor. Die antidepressive Therapie habe nur eine begrenzte
Symptomlinderung erbracht. Des Weiteren bestehe ein chronisches
Schmerzsyndrom mit chronischen WirbelsÃ¤ulen-, HÃ¼ft- und Knieschmerzen,
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Schmerzen des rechten Handgelenks mit BewegungseinschrÃ¤nkung sowie eine
deutlich schmerzhaft eingeschrÃ¤nkte Beweglichkeit der linken Schulter. Der A hat
sich mit Schreiben vom 04.06.2019 den Feststellungen des Rentengutachtens des
B2 angeschlossen. Die Hauptleiden lÃ¤gen auf psychiatrischem und
orthopÃ¤dischem Fachgebiet. Der S hat mit Schreiben vom 11.07.2019 Ã¼ber
Vorstellungen am 31.01.2018 und 09.07.2019 sowie Ã¼ber eine chronische
Bronchitis, minimal obstruktiv, eine Hypertonie, einen Diabetes mellitus TypÂ II bei
Ã�bergewicht, noch keine CPAP-therapiepflichtige Schlafapnoe, eine mÃ¤Ã�ige
restriktive VentilationsstÃ¶rung berichtet und sich der Beurteilung des B2
angeschlossen. Die Beklagte hat zu den Ã¤rztlichen Ã�uÃ�erungen die
sozialmedizinische Stellungnahme der B3 vom 15.11.2019 vorgelegt. 

Auf die Anfrage des SG hat K mit Schreiben vom 20.01.2020 ergÃ¤nzend die
Behandlungstermine seit 07.12.2015 mitgeteilt. Es habe eine psychiatrische
Behandlung mit supportiver GesprÃ¤chstherapie stattgefunden.

Nach AnhÃ¶rung der Beteiligten hat das SG die Klage mit Gerichtsbescheid vom
13.02.2020 abgewiesen, weil der KlÃ¤ger nicht erwerbsgemindert sei. 

Gegen den seinen BevollmÃ¤chtigten am 19.02.2020 zugestellten Gerichtsbescheid
wendet sich der KlÃ¤ger mit seiner am 28.02.2020 beim Landessozialgericht (LSG)
Baden-WÃ¼rttemberg eingelegten Berufung. Den Schwerpunkt bildeten seine
nervenÃ¤rztlichen Beschwerden (schwergradige Depression, neurologische
Beschwerden in Form einer chronischen SchmerzstÃ¶rung und ausgeprÃ¤gte
therapieresistente GesundheitsbeeintrÃ¤chtigung auf orthopÃ¤dischem
Fachgebiet). Hinzu kÃ¤men internistische Beschwerden, die bei der Beurteilung
seines quantitativen LeistungsvermÃ¶gens eine untergeordnete Rolle spielten. K
habe eine depressive Episode bei gegenwÃ¤rtig schwerer Episode festgestellt und
eine psychosomatische Rehabilitationsbehandlung empfohlen, die die Beklagte
mangels Reha-FÃ¤higkeit abgelehnt habe. Seine Gestaltungs- und
ErlebnisfÃ¤higkeit sei derartig eingeschrÃ¤nkt, dass er keine TÃ¤tigkeit von
wirtschaftlichem Wert mehr verrichten kÃ¶nne. Eine Reha-MaÃ�nahme werde ihm
nicht bewilligt. Ihm werde vorgeworfen, er wÃ¼rde keine ausreichenden
TherapiemaÃ�nahmen ergreifen, obwohl er in den zurÃ¼ckliegenden Jahren Ã¼ber
20 Behandlungstermine bei seinem Psychiater wahrgenommen habe. Dies sei
widersprÃ¼chlich und werde seinen Beschwerden nicht gerecht.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Heilbronn vom 13.02.2020 aufzuheben und
die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 05.06.2018 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 10.10.2018 zu verurteilen, ihm Rente wegen voller
Erwerbsminderung, hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung ab 01.03.2018
zu gewÃ¤hren. 

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.
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Die Beklagte verweist zur BegrÃ¼ndung auf den angefochtenen Gerichtsbescheid. 

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines nervenÃ¤rztlichen
Gutachtens. Der G1 hat in seinem Gutachten vom 07.09.2020 aufgrund einer
ambulanten Untersuchung am 15.08.2020 eine Dysthymia mit einem somatoformen
Schmerzsyndrom beschrieben. Ohne unmittelbare GefÃ¤hrdung der Gesundheit
seien noch leichte kÃ¶rperliche Arbeiten mit Handhaben leichter WerkstÃ¼cke und
Handwerkszeuge bis zu 10Â kg, Bedienen leichtgÃ¤ngiger Steuerhebel und
Controller oder Ã¤hnlicher mechanisch wirkender Einrichtungen, Arbeiten im Sitzen,
Stehen und Umhergehen sowie Heben (maximal 60 Minuten pro Schicht) und
Tragen (maximal 30 Minuten pro Schicht) von Lasten bis 6Â kg zumutbar. Zu
vermeiden seien TÃ¤tigkeiten mit besonderer Anforderung an die Reaktions- und
KonzentrationsfÃ¤higkeit oder besonderer nervlicher Belastung, mit besonderer
Verantwortung fÃ¼r Menschen und Maschinen, in Nacht- oder Wechselschicht sowie
auf Leitern oder GerÃ¼sten. Der KlÃ¤ger sei in der Lage, ohne unmittelbare
GefÃ¤hrdung der Gesundheit sechs Stunden und mehr an fÃ¼nf Tagen in der
Woche leichte TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszuÃ¼ben.
Besondere Arbeitsbedingungen seien nicht unerlÃ¤sslich. Durch eine
leitliniengerechte psychiatrische bzw psychotherapeutische Behandlung sei zu
erwarten, dass binnen eines Jahres die angegebenen LeistungseinschrÃ¤nkungen
teilweise wegfallen kÃ¶nnten. 

Auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§Â 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) hat der Senat ein
weiteres nervenÃ¤rztliches Gutachten eingeholt. Der B4 hat in seinem Gutachten
vom 06.06.2021 eine mittelgradige depressive Episode mit phobischer
Symptomatik, eine chronische SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen
Faktoren, eine leichte kognitive BeeintrÃ¤chtigung, eine Adipositas permagna,
einen Diabetes mellitus TypÂ II, eine arterielle Hypertonie, eine COPD, chronische
Cervikobrachialgien bei degenerativen VerÃ¤nderungen, rezidivierende
Lumboischialgien bei degenerativen VerÃ¤nderungen, einen Zustand nach
arthroskopischer Dekompression der linken Schulter, eine radiokarpale Arthrose
rechts und Zustand nach Mittelgliedfraktur rechts bei Zustand nach Unfall 2015,
einen Zustand nach Thorakotomie wegen TBC 1981, eine Prostatahyperplasie,
Status Varikosis und beidseitige InnenohrschwerhÃ¶rigkeit diagnostiziert. Bei dem
KlÃ¤ger handele es sich um einen multimorbid kranken Mann mit einer leichten
kognitiven BeeintrÃ¤chtigung. Der KlÃ¤ger verfÃ¼ge Ã¼ber eine sehr einfache
intellektuelle Strukturierung mit einem entsprechenden AuffassungsvermÃ¶gen. Es
seien GedÃ¤chtnisdefizite hinsichtlich des LangzeitgedÃ¤chtnisses festzustellen.
Exaktere Untersuchungen hinsichtlich des KurzzeitgedÃ¤chtnisses und des
NeugedÃ¤chtnisses seien angesichts der Sprachbarriere nicht durchfÃ¼hrbar. Bei
diesem bestehe eine gravierende depressive Symptomatik. Der neurologische
Befund sei nahezu regelrecht gewesen, bis auf leichte Defizite im Bereich der
rechten Hand. Die vielfÃ¤ltigen GesundheitsstÃ¶rungen fÃ¼hrten zu erheblichen
BeeintrÃ¤chtigungen der kÃ¶rperlichen, seelischen und letztlich auch geistigen
Funktionen. Der KlÃ¤ger sei nicht mehr in der Lage, sich an irgendwelchen
beruflichen TÃ¤tigkeiten zu beteiligen, auch nicht an halbschichtigen oder unter
halbschichtigen beruflichen AktivitÃ¤ten. Eine nachhaltige Besserung sei nicht zu
erwarten. 
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Die Beklagte ist unter Vorlage der sozialmedizinischen Stellungnahme des N vom
22.07.2021 der LeistungseinschÃ¤tzung des B4 entgegengetreten.

Die Beteiligten haben ihr EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung des Senats ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung erteilt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Verwaltungsakten sowie die Verfahrensakten des SG und
des Senats Bezug genommen. 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Berufung des KlÃ¤gers, Ã¼ber die der Senat mit dem EinverstÃ¤ndnis der
Beteiligten gemÃ¤Ã� Â§Â§Â 153 AbsÂ 1, 124 AbsÂ 2 SGG ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung entscheidet, hat keinen Erfolg.

Die nach den Â§Â§Â 143, 144, 151 AbsÂ 1 SGG eingelegte Berufung ist form- und
fristgerecht sowie im Ã�brigen statthaft.

Den Gegenstand des Rechtsstreits bildet der Bescheid vom 05.06.2018 in Gestalt
des Widerspruchsbescheids vom 10.10.2018 (Â§Â 95 SGG), mit dem die Beklagte
den Antrag des KlÃ¤gers auf Rente wegen Erwerbsminderung abgelehnt hat.
Dagegen wendet sich der KlÃ¤ger statthaft mit der kombinierten Anfechtungs- und
Leistungsklage (Â§Â§Â 54 AbsÂ 1 und 4, 56 SGG) und begehrt eine Rente wegen
voller, hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung ab 01.03.2018 (Monat der
Rentenantragstellung). Eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei
BerufsunfÃ¤higkeit nach Â§Â 240 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGBÂ VI) macht
der KlÃ¤ger zu Recht nicht geltend, da er mangels beruflicher Qualifikation keinen
Berufsschutz genieÃ�t und auf sÃ¤mtliche ungelernten TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes verweisbar ist. 

Die Berufung des KlÃ¤gers hat keinen Erfolg. Das SG hat die Klage zu Recht
abgewiesen. Der Bescheid vom 05.06.2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids
vom 10.10.2018 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt den KlÃ¤ger nicht in seinen Rechten.
Der KlÃ¤ger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf eine Rente wegen
Erwerbsminderung. 

Der geltend gemachte Anspruch richtet sich nach Â§ 43 SGBÂ VI. Versicherte haben
nach Â§ 43 AbsÂ 2 Satz 1 SGB VI Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung und nach Â§ 43 Abs 1 Satz 1 SGB VI Anspruch auf Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze, wenn sie voll
bzw teilweise erwerbsgemindert sind (Nr 1), in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt
der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben (NrÂ 2) und vor Eintritt der
Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben (Nr 3). Voll
erwerbsgemindert sind nach Â§ 43 Abs 2 Satz 2 SGB VI Versicherte, die wegen
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Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden
tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Teilweise erwerbsgemindert sind nach Â§ 43 Abs 1
Satz 2 SGB VI Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein. 

Sowohl fÃ¼r die Rente wegen teilweiser als auch fÃ¼r die Rente wegen voller
Erwerbsminderung ist Voraussetzung, dass die ErwerbsfÃ¤higkeit durch Krankheit
oder Behinderung gemindert sein muss. Entscheidend ist darauf abzustellen, in
welchem Umfang ein Versicherter durch Krankheit oder Behinderung in seiner
kÃ¶rperlichen und geistigen LeistungsfÃ¤higkeit beeintrÃ¤chtigt wird und in
welchem Umfang sich eine Leistungsminderung auf die FÃ¤higkeit, erwerbstÃ¤tig
zu sein, auswirkt. Bei einem LeistungsvermÃ¶gen, das dauerhaft eine
BeschÃ¤ftigung von mindestens sechs Stunden tÃ¤glich bezogen auf eine FÃ¼nf-
Tage-Woche ermÃ¶glicht, liegt keine Erwerbsminderung im Sinne des Â§ 43 Abs 1
und Abs 2 SGB VI vor. Wer noch sechs Stunden unter den Ã¼blichen Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarkts arbeiten kann, ist nicht erwerbsgemindert; dabei ist
die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs 3 SGB VI).

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Ã�berzeugung des Senats fest,
dass der KlÃ¤ger trotz gesundheitlicher BeeintrÃ¤chtigungen noch leichte
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten sechs Stunden und mehr tÃ¤glich verrichten kann.
TÃ¤tigkeiten mit Zwangshaltungen der WirbelsÃ¤ule, Ã�berkopfarbeiten,
regelmÃ¤Ã�igem Armvorhalt, regelmÃ¤Ã�igem Ersteigen von Leitern und
GerÃ¼sten, besonderem Zeitdruck (FlieÃ�bandarbeiten, taktgebundene
TÃ¤tigkeiten, AkkordtÃ¤tigkeiten), mit Nacht- und/oder Wechselschicht, in Hitze,
KÃ¤lte, Zugluft und NÃ¤sse, mit besonderen Anforderungen an die Reaktions- und
KonzentrationsfÃ¤higkeit, besonderer nervlicher Belastung sowie besonderer
Verantwortung fÃ¼r Menschen und Maschinen kÃ¶nnen nicht mehr durchgefÃ¼hrt
werden. Der Senat stÃ¼tzt seine Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens des
KlÃ¤gers maÃ�geblich auf das Gutachten des G1 und die sachverstÃ¤ndigen
ZeugenauskÃ¼nfte der behandelnden W, B1, S und A sowie den Entlassbericht des
P und das Rentengutachten des B2, die der Senat im Wege des Urkundenbeweises
zu verwerten hat.

Auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet besteht bei dem KlÃ¤ger eine
Handgelenksarthrose rechts mit einer leichten bis mittelgradigen
FunktionseinschrÃ¤nkung, ein Impingementsyndrom der linken Schulter mit
mittelgradiger FunktionseinschrÃ¤nkung sowie eine degenerative Erkrankung der
Hals- und LendenwirbelsÃ¤ule. Die aus diesen Erkrankungen resultierenden
FunktionseinschrÃ¤nkungen bedingen keine EinschrÃ¤nkungen des beruflichen
LeistungsvermÃ¶gens in zeitlicher Hinsicht, diesen kann durch qualitative
LeistungseinschrÃ¤nkungen Rechnung getragen werden. Wie B2 und P
Ã¼berzeugend und Ã¼bereinstimmend dargelegt haben, sind dem KlÃ¤ger trotz
der Erkrankungen auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet leichte TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 6 Stunden mÃ¶glich. Ausgeschlossen sind
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TÃ¤tigkeiten mit Zwangshaltungen der WirbelsÃ¤ule, Ã�berkopfarbeiten,
regelmÃ¤Ã�igem Armvorhalt, regelmÃ¤Ã�igem Ersteigen von Leitern und
GerÃ¼sten, besonderem Zeitdruck (FlieÃ�bandarbeiten, taktgebundene
TÃ¤tigkeiten, AkkordtÃ¤tigkeiten), mit Nacht- und/oder Wechselschicht sowie in
Hitze, KÃ¤lte, Zugluft und NÃ¤sse. Der behandelnde Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤die hat
sich ausdrÃ¼cklich dieser LeistungseinschÃ¤tzung angeschlossen. In seinem Attest
vom 09.11.2017 hat er lediglich die Auffassung vertreten, dass der KlÃ¤ger die
letztliche berufliche TÃ¤tigkeit als Betonbohrer nicht mehr ausfÃ¼hren kann. Diese
TÃ¤tigkeit bildet aber nicht den MaÃ�stab fÃ¼r die Beurteilung der
Erwerbsminderung iSd Â§Â 43 SGB VI. SchlieÃ�lich hat B4 in seinem
wahlÃ¤rztlichen Gutachten darauf hingewiesen, dass er einen im Wesentlichen
regelgerechten neurologischen Befund erhoben hat und insbesondere keine
relevanten EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤t, Koordination und SensibilitÃ¤t
feststellen konnte. 

Auch die weiteren somatischen Erkrankungen des KlÃ¤gers bedingen keine
EinschrÃ¤nkungen (Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, Aorteninsuffizienz,
Adipositas, SchwerhÃ¶rigkeit, Schlafapnoe, mÃ¤Ã�ige restriktive
VentilationsstÃ¶rung) des beruflichen LeistungsvermÃ¶gens des KlÃ¤gers in
zeitlicher Hinsicht. Dies entnimmt der Senat dem Rentengutachten des B2 sowie
dem Entlassbericht des P. Die behandelnden FachÃ¤rzte des KlÃ¤gers W, B1 und S
haben sich der Leistungsbeurteilung des B2 angeschlossen und bestÃ¤tigt, dass auf
kardiologischem, HNO-Ã¤rztlichem und pneumologischem Fachgebiet keine fÃ¼r
das berufliche LeistungsvermÃ¶gen relevanten Erkrankungen vorliegen. 

Auf nervenÃ¤rztlichem Fachgebiet besteht beim KlÃ¤ger eine Dysthymia mit einem
somatoformen Schmerzsyndrom. Dies entnimmt der Senat dem Gutachten des G1.
Er hat auf Grundlage einer ausfÃ¼hrlichen Anamnese und einer eingehenden
Untersuchung sowie unter BerÃ¼cksichtigung des bisherigen Krankheitsverlaufs
und unter WÃ¼rdigung der Behandlungsunterlagen Ã¼ber den KlÃ¤ger eine
belangvolle psychiatrische Erkrankung ausgeschlossen. Er hat lediglich eine leicht
depressive Grundstimmung und eine Affektarmut festgestellt. EinschrÃ¤nkungen
bzgl Sprache, Bewusstsein, Orientierung, Auffassung, Aufmerksamkeit,
Konzentration und Psychomotorik lagen nicht vor. Der KlÃ¤ger zeigte sich gepflegt,
auskunftsbereit und kooperativ. G1 hat darauf hingewiesen, dass die
niederfrequente psychiatrische Behandlung bei K (in der Regel 1 x pro Quartal) und
die fehlende Inanspruchnahme einer psychotherapeutischen Behandlung gegen
eine schwerwiegend psychiatrische Erkrankung sprechen. Auch hat er eine
deutliche Diskrepanz zwischen den vom KlÃ¤ger geklagten vielfÃ¤ltigen und
starken Schmerzen sowie dem Verhalten des KlÃ¤gers wÃ¤hrend der
fÃ¼nfstÃ¼ndigen Untersuchung, das nicht von einem Schmerz- und
Entlastungsverhalten geprÃ¤gt war, festgestellt und dies als Hinweis auf
Aggravation gewertet. Weiterhin machte der KlÃ¤ger EinschrÃ¤nkungen bezÃ¼glich
bedeutsamer biographischer Daten geltend, wÃ¤hrend er dazu im Widerspruch
biographisch weniger bedeutsame GedÃ¤chtnisinhalte exakt zu reproduzieren
vermochte. SchlieÃ�lich hat G1 darauf hingewiesen, dass die vom KlÃ¤ger
anamnestisch geltend gemachten Beschwerden inkonsistent mit dem dargelegten
selbstbestimmten AktivitÃ¤tsniveau war. Zwar ist der KlÃ¤ger durch die leichte,
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aber chronifizierte depressive Symptomatik in seiner psychischen Belastbarkeit
beeintrÃ¤chtigt. Er kann deshalb keine TÃ¤tigkeiten mit besonderem Zeitdruck
(FlieÃ�bandarbeiten, taktgebundene TÃ¤tigkeiten, AkkordtÃ¤tigkeiten), mit Nacht-
und/oder Wechselschicht, mit besonderen Anforderungen an die Reaktions- und
KonzentrationsfÃ¤higkeit oder besonderer nervlicher Belastung sowie mit
besonderer Verantwortung fÃ¼r Menschen und Maschinen verrichten. Bei
Beachtung der genannten EinschrÃ¤nkungen ist eine EinschrÃ¤nkung des
beruflichen LeistungsvermÃ¶gens in zeitlicher Hinsicht aber nicht gerechtfertigt.

Der Senat folgt nicht der Leistungsbeurteilung des wahlÃ¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen B4. Dieser hat in seinem Gutachten vom 06.06.2021 auf
Grundlage eines im Wesentlichen vergleichbaren Befundes eine mittelgradige
depressive Episode mit phobischer Symptomatik, eine chronische SchmerzstÃ¶rung
mit somatischen und psychischen Faktoren und eine leichte kognitive
BeeintrÃ¤chtigung angenommen. B4 hat den KlÃ¤ger als vorgealtert und mÃ¼de,
hÃ¶flich, korrekt, zurÃ¼ckhaltend, behÃ¤big, traurig und etwas angespannt, mit
rigide anmutenden GesichtszÃ¼gen, rudimentÃ¤ren deutschen Sprachkenntnissen
und gedrÃ¼ckter Grundstimmung beschrieben. StÃ¶rungen des Bewusstseins, der
Orientierung, der Wahrnehmung, der Ich-Funktionen, des Gedankengangs- und
-inhalts und der KonzentrationsfÃ¤higkeit lagen nicht vor. Er hat eine
EinschrÃ¤nkung der Umstellung- und AnpassungsfÃ¤higkeit sowie eine einfache
intellektuelle Strukturierung mit korrelierendem AuffassungsvermÃ¶gen, ein
eingeschrÃ¤nktes Kurzzeit- und NeugedÃ¤chtnis, ein brÃ¼chiges
LangzeitgedÃ¤chtnis und eine eingeschrÃ¤nkte AffektivitÃ¤t angenommen und
Hinweise auf SuizidalitÃ¤t verneint. Dabei hat B4 die Angaben des KlÃ¤gers
unkritisch Ã¼bernommen, obwohl er hinsichtlich der Schwere der depressiven
Erkrankung eine Diskrepanz zwischen der Selbstbeurteilung (Beck-Depressions-
Inventar: schwere Depression) und der Fremdbeurteilung (Hamilton-Depressions-
Scale: mittelschwere Depression an der Grenze zur leichten Depression) sowie im
Strukturierten Fragebogen simulierter Symptome starke Aggravationstendenzen
festgestellt hat. Der Hinweis auf die fehlenden deutschen Sprachkenntnisse und die
einfache intellektuelle Strukturierung des KlÃ¤gers vermag diese auffÃ¤lligen
Ergebnisse nicht zu erklÃ¤ren, da die Untersuchung unter Hinzuziehung eines
Dolmetschers erfolgte und der KlÃ¤ger sich ausweislich der durch B4 ausfÃ¼hrlich
dokumentierten Anamnese hinreichend differenziert zu Ã¤uÃ�ern vermochte. Die
Annahme des B4, bei dem KlÃ¤ger liege eine leichte kognitive BeeintrÃ¤chtigung iS
einer BeeintrÃ¤chtigung der Denkleistung, die Ã¼ber das nach Alter und Bildung
des Betroffenen Normale hinausgeht, vor, Ã¼berzeugt ebenfalls nicht, da er selbst
einrÃ¤umt, dass eine differenzierte PrÃ¼fung der GedÃ¤chtnisfunktionen im
Hinblick auf die Sprachbarriere auch mit UnterstÃ¼tzung eines Dolmetschers nicht
mÃ¶glich war. Im Ã�brigen wurde eine kognitive StÃ¶rung durch keiner der den
KlÃ¤ger behandelnden oder untersuchenden Ã�rzte festgestellt. SchlieÃ�lich ist die
Diagnose einer leichten kognitiven StÃ¶rung (ICD-10 F06.7) ausgeschlossen, da
diese bei Vorliegen einer anderen psychischen oder VerhaltensstÃ¶rung aus dem
Abschnitt F10-F99 nicht gestellt werden soll, worauf der N zutreffend hingewiesen
hat. Die von B4 fÃ¼r eine EinschrÃ¤nkung der beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit in
zeitlicher Hinsicht angefÃ¼hrten BegrÃ¼ndung, der KlÃ¤ger sei multimorbide und
chronisch krank und sei seit vielen Jahren nicht mehr beruflich aktiv, ist vÃ¶llig
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pauschal und ersetzt nicht die konkrete Feststellung krankheits- bzw
behinderungsbedingter FunktionseinschrÃ¤nkungen sowie deren Auswirkungen auf
das berufliche LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes. Unter diesen UmstÃ¤nden vermag die Leistungsbeurteilung der B4
nicht zu Ã¼berzeugen.Â Â  

Soweit die LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers von seinen behandelnden Ã�rzten
negativer eingeschÃ¤tzt wird als von dem SachverstÃ¤ndigen G1, folgt der Senat
deren Leistungsbeurteilung nicht. Der Beurteilung der beruflichen
LeistungsfÃ¤higkeit eines Versicherten durch gerichtliche SachverstÃ¤ndige kommt
nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des Senats grundsÃ¤tzlich ein hÃ¶herer
Beweiswert zu als der EinschÃ¤tzung der behandelnden Ã�rzte. Bei der
Untersuchung von Patienten unter therapeutischen Gesichtspunkten spielt die
Frage nach der EinschÃ¤tzung des beruflichen LeistungsvermÃ¶gens in der Regel
keine Rolle. Dagegen ist es die Aufgabe des SachverstÃ¤ndigen, die Untersuchung
gerade im Hinblick darauf vorzunehmen, ob und in welchem AusmaÃ�
gesundheitliche Beschwerden zu einer EinschrÃ¤nkung des beruflichen
LeistungsvermÃ¶gens fÃ¼hren. In diesem Zusammenhang muss der
SachverstÃ¤ndige auch die Beschwerdeangaben eines Versicherten danach
Ã¼berprÃ¼fen, ob und inwieweit sie sich mit dem klinischen Befund erklÃ¤ren
lassen. 

Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass vorliegend in der Person des KlÃ¤gers eine
Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungsbeeintrÃ¤chtigungen oder eine spezifische
LeistungsbeeintrÃ¤chtigung gegeben wÃ¤re, bestehen nicht. SchlieÃ�lich ist hier
auch nicht von einem verschlossenen Arbeitsmarkt im Sinne der Rechtsprechung
des BSG und der dort aufgestellten Kriterien auszugehen (siehe BSG 30.11.1983, 5a
RKn 28/82, BSGE 56, 64, SozR 2200 Â§ 1246 Nr 110; siehe insbesondere auch
hierzu den bestÃ¤tigenden Beschluss des GroÃ�en Senats vom 19.12.1996, BSGE
80, 24, SozR 3-2600 Â§ 44 Nr 8; siehe auch BSG 05.10.2005, B 5 RJ 6/05 R, SozR
4-2600 Â§ 43 Nr 5). Die zur frÃ¼heren Rechtslage entwickelten GrundsÃ¤tze sind
auch fÃ¼r AnsprÃ¼che auf Rente wegen Erwerbsminderung nach dem ab
01.01.2001 geltenden Recht weiter anzuwenden (BSG 11.12.2019, B 13 R 7/18 R,
BSGE 129, 274-290 = SozR 4-2600 Â§ 43 Nr 22). Vom praktisch gÃ¤nzlichen Fehlen
von ArbeitsplÃ¤tzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die nur mit leichten
kÃ¶rperlichen und geistigen Anforderungen verknÃ¼pft sind, kann derzeit nicht
ausgegangen werden, auch nicht aufgrund der Digitalisierung oder anderer
wirtschaftlicher Entwicklungen (BSG 11.12.2019, aaO, juris Rn 27). Eine spezifische
LeistungseinschrÃ¤nkung liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn ein Versicherter noch
vollschichtig kÃ¶rperlich leichte Arbeiten ohne Heben und Tragen von
GegenstÃ¤nden Ã¼ber 5 kg, ohne Ã¼berwiegendes Stehen und Gehen oder
stÃ¤ndiges Sitzen, nicht in NÃ¤sse, KÃ¤lte oder Zugluft, ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken,
ohne Zwangshaltungen, ohne besondere Anforderungen an die Fingerfertigkeit und
nicht unter besonderen Unfallgefahren zu verrichten vermag (BSG 27.04.1982, 1 RJ
132/80, SozR 2200 Â§ 1246 Nr 90). Der Benennung einer konkreten
VerweisungstÃ¤tigkeit bedarf es nicht, wenn â�� wie hier â�� typische
Verrichtungen wie zB das Zureichen, Abnehmen, Transportieren, Reinigen, Kleben,
Sortieren, Verpacken, Zusammensetzen von Teilen mÃ¶glich sind.
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EinschrÃ¤nkungen, die dem entgegenstehen kÃ¶nnten, lassen sich den
vorliegenden Gutachten nicht entnehmen. Es war im Ã�brigen im Hinblick auf das
zur Ã�berzeugung des Senats bestehende LeistungsvermÃ¶gen von mindestens
sechs Stunden zu der Frage, welche konkrete TÃ¤tigkeit dem KlÃ¤ger noch
leidensgerecht und zumutbar ist, keine PrÃ¼fung durchzufÃ¼hren, da die jeweilige
Arbeitsmarktlage bei einer LeistungsfÃ¤higkeit von sechs Stunden tÃ¤glich und
mehr nicht zu berÃ¼cksichtigen ist (Â§ 43 Abs 3 letzter Halbsatz SGB VI). Der
KlÃ¤ger ist auch wegefÃ¤hig im rentenrechtlichen Sinne (vgl BSG 09.08.2001, B 10
LW 18/00 R, SozR 3-5864 Â§ 13 Nr 2 mwN; 28.08.2002, B 5 RJ 12/02 R).

Der Sachverhalt ist vollstÃ¤ndig aufgeklÃ¤rt; die vorhandenen Gutachten und
ArztauskÃ¼nfte bilden eine ausreichende Grundlage fÃ¼r die Entscheidung des
Senats. Das vorliegende Gutachten des G1 sowie die aktenkundigen medizinischen
Unterlagen Ã¼ber den KlÃ¤ger haben dem Senat die fÃ¼r die richterliche
Ã�berzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen vermittelt (Â§ 118 Abs
1 Satz 1 SGG, Â§ 412 Abs 1 Zivilprozessordnung [ZPO]). Das Gutachten geht von
zutreffenden tatsÃ¤chlichen Voraussetzungen aus, enthÃ¤lt keine unlÃ¶sbaren
inhaltlichen WidersprÃ¼che und gibt auch keinen Anlass, an der Sachkunde oder
Unparteilichkeit des Gutachters zu zweifeln; weitere Beweiserhebungen waren
daher von Amts wegen nicht mehr notwendig.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â 193 SGG.

Die Revision wird nicht zugelassen, da ein Grund hierfÃ¼r (Â§Â 160 AbsÂ 2 NrnÂ 1
und 2 SGG) nicht vorliegt.

Erstellt am: 21.12.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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